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beratung für unternehmen

Beratung im Zusammenhang mit dem Erwerb/ der  
Gründung eines Unternehmens und der Restrukturierung  
bestehender Unternehmen (-sgruppen)
Wir beraten Sie bei der steuer- und haftungsoptimalen 
Rechtsformwahl, Investitionsplanung und Planung der 
Finanzierung. Zudem unterstützen wir Sie bei der Gründung 
bzw. dem Erwerb von Tochtergesellschaften, Joint Ventures 
oder Betriebsstätten. Weiterhin beraten wir Sie bei der 
Umwandlung oder Verschmelzung von Unternehmen, der 
Begründung von Organschaften oder anderen steuerlich 
orientierten Strukturierungen. Möchten Sie ein Unternehmen 
erwerben, führen wir entsprechende Prüfungen der Steuer-
risiken (Due Diligence) durch.

Laufende Beratung des bestehenden Unternehmens
Neben der laufenden Optimierung Ihrer Unternehmens-
aufstellung übernehmen wir für Sie die gesetzlich vor-
geschriebenen Erklärungspflichten.

Umsatzsteuerliche Beratung
Wir unterstützen Sie in allen umsatzsteuerlichen Fragen, 
insbesondere Innergemeinschaftliche Lieferungen/ Erwerbe, 
Einfuhr/Ausfuhr, Reverse Charge etc.

Erstellung von Steuererklärungen
Wir berechnen Ihnen schon bei der Erstellung der Steuer-
erklärungen die Steuerhöhe und zeigen Ihnen Steueroptimie-
rungsmöglichkeiten auf.

Erstellung von Jahresabschlüssen
Wir unterstützen Sie bei der Erledigung gesetzlicher  
Pflichten zur Aufstellung von Jahresabschlüssen (inklusive 
E-Bilanz und Berücksichtigung latenter Steuern) und der 
elektronischen Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Ferner 

gewährleisten wir qualitativ hochwertige Informationen für 
externe Interessenten wie beispielsweise Banken durch 
unsere Bestätigungsvermerke.

Erstellung von Einnahme- Überschussrechnungen
Wir unterstützen Sie bei der Verpflichtung ihren Gewinn 
durch Einnahme- Überschussrechnung auf einem amtlichen 
Vordruck zu ermitteln und diesen elektronisch an das 
Finanzamt zu übersenden.

Finanzbuchhaltung
Wir übernehmen für Sie die Verbuchung Ihrer Geschäfts-
vorfälle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen. Sie pro- 
 fitieren dabei von der hohen Qualität unserer Fachmitarbeiter. 
In der Gebühr für die Finanzbuchhaltung ist bereits die 
Erstellung und elektronische Übermittlung der Umsatzsteuer-
voranmeldung enthalten. Sie erhalten laufende Auswertungen 
zur Kontrolle und Planung Ihrer Geschäftsentwicklung, die 
sie auch gegebenenfalls ihren Kreditgebern vorlegen können.

Anlagenbuchhaltung
Laufende Verbuchung der Zu- und Abgänge im Anlage-
vermögen einschließlich der korrekten unterjährigen 
 Abschreibungsverrechnung. Durch diese regelmäßige 
Kontrolle über Ihre betrieblichen Investitionen ist es 
 beispielsweise möglich frühzeitig die für Ihren Betrieb 
optimale Abschreibungsvariante zu bestimmen.

Lohnbuchhaltung / Baulohnabrechnungen
Wir erstellen für Sie die monatlichen Lohn- und Gehalts-
abrechnung sowie die Lohnsteueranmeldungen inklusive 
elektronischer Übermittlung an das Finanzamt. Die Beitrags-
meldung an die Krankenkassen und Bauausgleichskassen 
werden ebenfalls übernommen.



— 2  —

Auf Wunsch erarbeiten wir mit Ihnen ein Konzept zur 
Lohnkostenoptimierung/ Nettolohnmaximierung, beispiels-
weise durch Ausnutzung gesetzlicher Steuerbefreiungen.
Wir begleiten Sie bei der Prüfung durch Sozialversicherung 
und Finanzbehörden, erstellen für Sie Anträge und Bescheini-
gungen. Zudem können wir die Lohnbuchhaltung für nach 
Deutschland entsandte Arbeitnehmer (Expatriates) übernehmen.

Begleitung bei steuerlichen Betriebsprüfungen
Wir unterstützen Sie bei der Aufbereitung der vom Finanzamt 
angeforderten Unterlagen und vertreten Sie bei der Betriebs-
prüfung. Ziel ist dabei sowohl die Steuerlastminimierung als 
auch die Wahrung bzw. Herstellung eines guten „Klimas“ mit 
den Finanzbehörden.

Unterstützung und Erstellung von steuerlichen Selbstanzeigen
Wir beraten Sie hinsichtlich der steuer- und strafrechtlichen 
Konsequenzen ihrer aktuellen Situation und den Möglich-

keiten einer Selbstanzeige. Ferner erstellen wir Selbstanzeige 
für Sie und übernehmen die Korrespondenz mit dem Finanz-
amt. Ziel ist dabei das Erreichen ihrer Straffreiheit.

Vertretung in steuerstrafrechtlichen Verfahren
Herr Karl Kempf verfügt über große Erfahrung in der 
Vertretung von Mandanten bei Steuerstrafverfahren.

Vertretung in finanzgerichtlichen Verfahren
Wir vertreten Sie bei Verfahren vor den Finanzgerichten der 
Länder oder dem Bund (BFH).

Beendigung, Übertragung oder Verkauf des  
Unternehmens / Nachfolgeplanung
Wir beraten Sie bei der Aufgabe oder dem Verkauf Ihres 
Unternehmens bzw. der Übergabe an die nächste Generation. 
Dabei  berücksichtigen wir neben der steuerlichen Optimie-
rung auch wirtschaftliche, rechtliche und persönliche Aspekte.

beratung für priVatperSonen

Unsere Beratungsleistungen für Personen umfassen insbeson-
dere die Erstellung von Lohnsteuer-, Einkommensteuer-, 
Schenkungs- bzw. Erbschaftsteuererklärungen sowie die 
Beratung bei der Planung von Nachfolgeregelung.
Besondere Fragestellungen beispielsweise die Vermietung 
von Wohnungen oder der Betrieb von Fotovoltaikanlagen 

werden dabei ebenfalls berücksichtigt. Falls erforderlich 
vertreten wir Sie bei Betriebsprüfungen und bei der Durchset-
zung ihrer Rechtsposition vor den Finanzgerichten. Wir 
unterstützen Sie bei steuerlichen Selbstanzeigen, sowie 
steuerlichen Straf-bzw. Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch über unsere Dienstleistungen. 
Einen Termin können Sie unter der Tel. 06438 920306 oder unter der Email-Adresse info@stbkempf.de vereinbaren.


